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Förderung der Wohnungslüftung mit LUNOS 

"Hausbesitzer und Mieter in 
Deutschland können bis zum 
Jahr 2020 rund 40 Milliarden 
Euro Heizkosten einsparen - 
wenn sie die Möglichkeiten der 
Gebäudesanierung ausnutzen," 
sagte Bundesbauminister Wolf-
gang Tiefensee Anfang März bei 
der ersten Jahresbilanz des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms in 
Berlin. 
 
Unter dem Titel "Gebäudesanie-
rung. Heute die Energie von 
Morgen sichern" startete Tiefen-
see eine populäre Informations-
kampagne des Bundesbauminis-
teriums. Sie soll auf den Nutzen 
klimagerechten Wohnens auf-
merksam machen.  
 
"Ziehen Sie Ihr Haus warm an," 
so Tiefensee weiter. "Gut isolierte 
Wohnungen und Häuser helfen 
uns, die Energieversorgung si-
cherer zu machen. Eine warme 
Wohnung oder die Tankfüllung 

für den Weg zur Arbeit dürfen 
nicht zu einem Luxus werden. 
Durch mehr Effizienz bleiben 
Energie, Heizen und Wohnen 
bezahlbar. 
 
Pressemitteilung des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung BMVBS vom 
06.03.07. 
 
Neue Förderbedingungen 
im CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm 
 
Um die Attraktivität des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms 
zu erhöhen, wurden daher zum 
Beginn des Jahres die Förderbe-
dingungen überarbeitet. Und 
diese Überarbeitung geht über 
die Einführung der Zuschussvari-
ante hinaus. 
 
So kann jetzt ein Lüftungssystem 
von LUNOS auf verschiedene 
Arten gefördert werden. 

Im Rahmen der Fördervariante A 
ÊEnergetische Sanierung auf 
Neubau-Niveau nach EnEV oder 
besser“ geht die Lüftung, wie 
bisher, durch Reduzierung des 
Luftwechsels in der Berechnung 
des Jahres-Primärenergiebedarfs 
ein.  
 
 
Abluftanlagen werden 
jetzt auch direkt gefördert 
 
Neu ist hingegen der Einsatz 
einer Abluftanlage bei den Maß-
nahmenpaketen. Innerhalb des 
Maßnahmenpaketes 4 kann eine 
der drei gewählten Maßnahmen 
der Einbau einer Lüftungsanlage 
sein.  
 
ÊFörderfähig sind Abluftanlagen 
mit geregelten Außenwandluft-
durchlässen sowie Lüftungsanla-
gen mit WRG von mind. 80%. 
Für eine Förderfähigkeit mecha-
nisch betriebener Lüftungsanla-
gen sind die Kriterien gemäß 
Anhang 1 Nr. 2.10 EnEV aus-
schlaggebend.“  
 
LUNOS stattet seine Außenwand-
Luftdurchlässe serienmäßig mit 
einer Winddrucksicherung aus. 
Diese Regelung sichert den Kom-
fort im Wohnraum. Die Abluft-
ventilatoren können zudem mit 
einer bedarfsgerechten Feuchte-
regelung bezogen werden, so 
dass alle Förderkriterien erfüllt 
werden. 
 
Weitere Informationen unter: 
http://www.kfw-foerderbank.de  


